Musterbrief „Dauerrabattrückforderung – Forderung bereits bezahlt“
Hans Muster 
Mustermannstr. 1
4020 Musterstadt  

EINSCHREIBEN 
XY Versicherung 

Straße / Hausnummer
Land / PLZ und Ort                                            




 Musterstadt, Datum  
Dauerrabattrückforderung 
Polizze Nr.: ______________






Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich habe den o.a. Versicherungsvertrag vor einiger Zeit vorzeitig aufgelöst. Sie haben mir daraufhin den Dauerrabatt in Höhe von € ____________ nachverrechnet. Dieser Betrag wurde von mir auch bezahlt.  

Nach dem Urteil des OGH vom 21.4.2010 (7 Ob 266/09g) ist die Grundlage für die Dauerrabattnachverrechnung ersatzlos weggefallen. Die Bezahlung erfolgte somit ohne Rechtsgrund. 

Ich ersuche Sie daher den Betrag von € ____________  binnen 14 Tagen auf mein Konto Nr. __________________________________________ bei der ___________________________  zuzüglich 4 % Zinsen ab dem Zahlungstag zurückzuzahlen.

Mit freundlichen Grüßen
Hans Muster
Wichtige Informationen zum Musterbrief
Bei langfristigen Versicherungsverträgen räumen viele Versicherungsunternehmen ihren Kunden einen Rabatt von zumeist 20% auf die Prämienzahlung (Dauerrabatt) ein. Die Versicherungsverträge sehen in diesen Fällen vor, dass der Dauerrabatt bei einer vorzeitigen Vertragsauflösung an die Versicherung zurückbezahlt werden muss. Das ist grundsätzlich erlaubt. Dauerrabattklauseln können aber aus verschiedenen Gründen gesetzwidrig sein. Dies ist nach der Rechtsprechung des OGH z.B. der Fall, wenn die Höhe der Rückzahlung bei vorzeitiger Vertragsauflösung nicht bestimmbar ist, also rechnerisch nicht nachvollzogen werden kann. 

Die Rückforderung des Dauerrabatts ist laut OGH Urteil vom 21.4.2010 (7 Ob 266/09g) auch unzulässig, wenn im Versicherungsvertrag für die gesamte Vertragslaufzeit eine Dauerrabattnachzahlung mit gleich bleibenden jährlichen Beträgen vorgesehen wird, sodass der von der Versicherung rückforderbare Betrag mit längerer Vertragsdauer ansteigt anstatt zu sinken. Derartige Klauseln bewirken, dass eine Kündigung nach neun Jahren teurer ist, als das Festhalten am Versicherungsvertrag. Nach Meinung des OGH wird damit das Recht der Konsumenten, langfristige Verträge nach § 8 Abs. 3 VersVG zu kündigen, untergraben. Außerdem werden Versicherungsnehmer, die ihrer Versicherung relativ lange die Treue halten, benachteiligt.
Beispiel: 

Folgende Klausel wurde vom OGH als nicht gesetzeskonform und daher ungültig angesehen:
„Die angeführte Jahresprämie beinhaltet die Steuer und einen Rabatt von 20 Prozent für eine zehnjährige Vertragsdauer, dessen Rückerstattung der Versicherer bei vorzeitiger Vertragsauflösung verlangen kann.“ 

Enthält ein Versicherungsvertrag eine vergleichbare Dauerrabattklausel, so besteht nach dem Urteil des OGH unseres Erachtens keine Verpflichtung zur Rückzahlung des Dauerrabatts, weil die Klausel ungültig ist und damit ersatzlos wegfällt. Sie sollten die Versicherung schriftlich mit dem Musterbrief „Dauerrabattrückforderung – Nachverrechnung erhalten “ auf die OGH-Entscheidung hinweisen.

Falls sie bereits vor einigen Jahren aufgrund einer ungültigen Vertragsklausel eine Rückzahlung des Dauerrabatts vorgenommen haben, können Sie diese mit dem Musterbrief „Dauerrabattrückforderung – Forderung bereits bezahlt“ zurückverlangen, denn die Grundlage für die Verrechnung des Dauerrabatts ist durch das OGH Urteil unseres Erachtens ersatzlos wegfallen. Unserer Meinung nach verjährt der Anspruch gegen die Versicherung erst nach 30 Jahren. 

Denselben Effekt haben nach Einschätzung der AK auch Klauseln, in denen eine Abstufung enthalten ist, wo also die Dauerrabattrückforderung für Verträge, die tatsächlich mehr als 5 Jahre gedauert haben, nur mehr halb so viel beträgt wie bei einer Kündigung in den ersten fünf Jahren. 

Typisch ist folgende Klausel:

 „Auf Grund der vereinbarten Vertragsdauer ist in den ausgewiesenen Prämien ein Dauerrabatt von 20 % bereits berücksichtigt. Im Falle einer Kündigung vor dem Vertragsablauf ist der Versicherer daher berechtigt, den während der Laufzeit in Abzug gebrachten Dauerrabatt rückzufordern. Erfolgt die Kündigung innerhalb der ersten fünf Jahre beträgt die Nachzahlung 25 %, ab dem 6. Jahr 12,5 % aller vorgeschriebenen Prämien.“

Da die Dauerrabattrückforderung auch in diesem Falle bei einer Vertragsauflösung nach neun Versicherungsjahren die noch ausständige Jahresprämie übersteigen würde, sind wir der Ansicht, dass auch derartige Klauseln unzulässig sind.
